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Netzentgelte bei Entnahme mit Leistungsmessung

Leistungspreis¹ Arbeitspreis² Leistungspreis¹ Arbeitspreis²

€/kW/Jahr Cent/kWh €/kW/Jahr Cent/kWh

Entnahme aus Mittelspannung (MSP) 6,20 6,22 143,76 0,72

Entnahme aus Umspannung (USP) 5,74 7,35 144,45 1,80

Entnahme aus Niederspannung (NSP) 6,12 7,90 145,14 2,34

Der Leistungspreis bezieht sich auf die höchste in einem Abrechnungszeitraum

für die Dauer einer Viertelstunde in Anspruch genommmene Leistung.

Liegt die Messung in einer niedrigeren Spannungsebene als die Entnahme (z.B. Entname MS und Zählung NS), so

werden die Umspannungsverluste durch einen Aufschlag vom 1,5 % auf die Arbeits- und Leistungsmengen berücksichtigt.

Entgelt für Messstellenbetrieb¹ (inkl. Messung)

Lastgangzähler Mittelspannung

Lastgangzähler Umspannung

Lastgangzähler Niederspannung

Aufpreis Zweirichtungszähler-Lastgangzähler

Blindarbeit¹

Der Bezug von Blindarbeit wird gesondert berechnet, soweit die monatlich entnommene

Blindarbeit 50 % der entnommenen Wirkarbeit übersteigt. Cent/kVarh

Blindstrom, Mittel-, Um- und Niederspannung 0,92

Netznutzungsentgelt Strom (gültig ab 01.01.2021)

1. Netzentgelte für Entnahme mit Leistungsmessung (RLM)

Jahresbenutzungsdauer < 2.500 h/a Jahresbenutzungsdauer >2.500 h/a

561,69

22,00

Entgelt

Messstellenbetrieb in €/Jahr

561,69

444,69

 ¹zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

²zzgl. Steuern und Abgaben, soweit gesetzlich oder auf Grund anderer Vorgaben zulässig

 und der Höhe und dem Grund nach zulässig. Stand: 10/2020

Gültig ab: 01.01.2021
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netto brutto netto brutto

Kunden im Niederspannungsnetz² 24,11 28,69 8,07 9,60

Speicherheizungskunden/Elektrowärmepumpen² 12,06 14,35 4,04 4,81

Entnahme Elektromobilität 12,06 14,35 4,04 4,81

Entgelte für Messstellenbetrieb¹ (inkl. Messung)

jährliche halbjährliche vierteljährliche Monatliche

Ablesung Ablesung Ablesung Ablesung

€/a €/a €/a €/a

Wechselstromzähler Eintarif 13,54 27,08 54,16 162,48

Wechselstromzähler Zweitarif 23,79 47,58 95,16 285,48

Zweirichtungszähler Eintarif 25,79 51,58 103,16 309,48

Zweirichtungszähler Zweitarif 25,79 51,58 103,16 309,48

Smart Meter Basis 18,29 36,58 73,16 219,48

Smart Meter Premium 88,29 176,58 353,16 1059,48

netto brutto

Mittelspannung Wandlersatz (bestehend aus je drei Spannung -und Stromwandler) 230,50 274,30

Niederspannung Wandlersatz  (Wandlersatz  bestehend aus drei Stromwandler) 54,23 64,53

Schaltgerät 26,54 31,58

TAE-Modem 48,54 57,76

GSM-Modem 48,54 57,76

Ein Wandlersatz besteht in der Niederspannung aus Stromwandlern und in der Mittelspannung aus Spannungs-  

und Stromwandlern. Lastgangzählung in der Standardausführung inkl. Messwandlern, Fernübertragung der Messdaten 

bei GSM-Empfang oder mit Festnetzmodem am Kunden-Telefonanschluss, Datenaufbereitung, werktäglich (Montag-Freitag)

Datenbereitstellung (bei gegebener technischer Voraussetzung in der Kundenanlage und in Abstimmung mit dem Lieferanten).

Die Kosten für den Telefonanschluss und die Stromversorgung, die für die Zählerfernauslesung notwendig sind, trägt der Kunde.

Die Bereitstellung weiterer Leistungen erfolgt nach gesonderten Konditionen.

3. Messstellenbetrieb bei Entnahme mit bzw. ohne Leistungsmessung

2. Netzentgelte für Entnahme ohne Leistungsmessung (SLP)

 Arbeitspreis in ct/kWh Grundpreis in €/a

€/a

 ¹zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

²zzgl. Steuern und Abgaben, soweit gesetzlich oder auf Grund anderer Vorgaben zulässig

 und der Höhe und dem Grund nach zulässig. Stand: 10/2020

Gültig ab: 01.01.2021
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Konzessionsabgabe nach § 2 KAV

netto brutto

Entnahme nach § 2 KAV Abs. 3 (Sondervertragskunden) 0,11 0,13

Entnahme nach § 2 KAV Abs. 2 Nr. 1a (Tarifkunden mit Schwachlasttarif) 0,61 0,73

Entnahme nach § 2 KAV Abs. 2 Nr. 1b (Tarifkunden ohne Schwachlasttarif) 1,32 1,57

Umlage gemäß §§ 26 und 27 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Gesetz)

netto brutto

Nichtprivilegierte Letztverbraucher 0,2540 0,3023

Übergangsregelung nach § 36 KWKG für die anderen Kat. Gruppen

nur bei einem begründeten Anspruch

vormals Gruppe B' entfallen entfallen

vormals Gruppe C' entfallen entfallen

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Netzbetreiber unter: 

www.netztransparenz.de/KWKG/Aufschlaege-Prognosen

Umlagen gemäß Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) §19 Abs. 2

netto brutto

Letztverbrauchergruppe A': Letztverbrauch <= 1.000.000 kWh/a je Entnahme-

stelle  (Endverbrauchskategorie A') 0,4320 0,5141

Letztverbrauchergruppe B': Letztverbrauch <= 1.000.000 kWh/a je Entnahme-

(sofern nicht Gruppe C').  stelle  (Endverbrauchskategorie A') 0,4320 0,5141

Letztverbrauch über 1.000.000 kWh/a bis

1.000.000 kWh/a je Entnahmestelle

Letztverbrauch über 1.000.000 kWh/a je Entnahme-

stelle  (Endverbrauchskategorie B') 0,0500 0,0595

Letztverbrauchergruppe C': Letztverbrauch <= 1.000.000 kWh/a je Entnahme-

stelle  (Endverbrauchskategorie A') 0,4320 0,5141

Letztverbrauch über 1.000.000 kWh/a bis

1.000.000 kWh/a je Entnahmestelle

Letztverbrauch über 1.000.000 kWh/a je Entnahme-

stelle für stromintensive Unternehmen des produ-

zierenden Gewerbes  (Endverbrauchskategorie C')  0,0250 0,0298

ct/kWh

4. Weitere Bestandteile der Netzentgelte, bzw. staatliche Abgaben und Belastungen

ct/kWh

ct/kWh

 ¹zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

²zzgl. Steuern und Abgaben, soweit gesetzlich oder auf Grund anderer Vorgaben zulässig

 und der Höhe und dem Grund nach zulässig. Stand: 10/2020

Gültig ab: 01.01.2021
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Offshore-Netzumlage gemäß §17f Abs.5 (EnWG)

netto brutto

Nichtprivilegierte Letztverbraucher 0,3950 0,4701

Umlage gemäß § 18 Abs. 1 (AbLaV)  

(Verordnung über Vereinbarung zu abschaltbaren Lasten)
netto brutto

Letztverbraucher 0,0090 0,0107

Es wird gemäß § 13 StromNZV ein symmetrischer Preis auf Grundlage monatlicher Marktpreise entsprechend des 

BDEW Leitfadens vergütet bzw. in Rechnung gestellt.

Sperrung und Entsperrung auf Anforderung Lieferant

netto brutto

Sperrankündigung 31,50 37,49

Einstellung der Versorgung und Wiederherstellung der Versorgung (innerhalb Arbeitszeit) 154,16 183,45

Einstellung der Versorgung und Wiederherstellung der Versorgung (außerhalb Arbeitszeit) nach Aufwand

Erfolglose Anfahrt 100,16 119,19

Sperrstorno durch Lieferant 17,14 20,40

Eidesstattliche Erklärung 18,47 21,98

Manuelle Ablesung 36,00 42,84

5. Abrechnung von Mehr-/Mindermengen 

Bei Vertragsabschluss gelten ausschießlich die schriftich vorgelegten Preisblätter.

ct/kWh

Die Angaben zu den Netznutzungsentgelten stellen eine unverbindliche Information dar. 

  €

6. Sonderleistungen

Eine Ermäßigung nach § 3 KAV wird gewährt.

ct/kWh

 ¹zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

²zzgl. Steuern und Abgaben, soweit gesetzlich oder auf Grund anderer Vorgaben zulässig

 und der Höhe und dem Grund nach zulässig. Stand: 10/2020

Gültig ab: 01.01.2021


